
57582/2021

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 1468, 53004 Bonn

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61 und 65, Innenministerium

Bus 550 und SB60, Innenministerium

BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
BEZUG Vermittlung bei Ihrer Anfrage „sogenanntes Geheimpapier Bundesinnenministerium -

weitere Diskussionspapiere  etc.“ [#216991]

Sehr geehrter Herr Krüger,

vielen Dank für Ihre Bitte um Vermittlung vom 4. Mai 2021 bei Ihrem Antrag vom 30. März 
2021 an das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI).

Darin bitten Sie um Übersendung sämtlicher Diskussionspapiereund vollständiger Kom-
munikation zum Thema „mögliche Pandemieverläufe“ in Ergänzung eines früheren IFG-
Antrags, welche vom BMI am 9. März 2021 beschieden wurde. Mit diesem Bescheid sind 
Ihnen unter anderem Unterlagen zur Verfügung gestellt worden, die dem BMI in ge-
schwärzter Form vom Robert-Koch Institut (RKI) übersandt wurden.

In Ihrem Antrag vom 30. März 2021 beantragen Sie ebenfalls die Übersendung dieser Do-
kumente in ungeschwärzter Form.

Der weitere InhaltIhres Antrags vom 30. März 2021 ist als Bürgeranfrage einzustufen, da 
um Beantwortung von Sach- oder Fachfragen gebeten wurde. Damit unterfällt sienicht 
dem IFG.

Das BMI hat Ihnen mit Schreiben vom 6. April 2021 mitgeteilt, dass keine weiteren amtli-
chen Informationen vorhanden sind, die Ihnen nicht bereits vorliegen.Der Gedankenaus-
tausch im Entwurfsstadium mit der Gruppe von Wissenschaftlern sei kein Vorgang im BMI 
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gewesen, so dass lediglich die vom RKI übersandten Unterlagen vorhanden sind, die Ihnen 

zugänglich gemacht wurden. 

Eine Vermittlung ist mir nicht möglich bei Informationen, die bei der angefragten Behörde 

nicht vorhanden sind. 

Ebenso kann keine Vermittlung erfolgen bei Bürgeranfragen, da sich meine Ombudsfunk-

tion ausschließlich auf das IFG erstreckt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Malguth 

 

 


